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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.1921

Norm

StPO §281 Z7

Rechtssatz

Die Anklage ist erledigt, wenn das Urteil die den Gegenstand eines selbständigen Anklagepunktes bildende Tat als

Bestandteil einer anderen Anklagetat behandelt.

Entscheidungstexte

Os 23/21
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